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An die 

Bezirkshauptmannschaft Innsbruck 

Verkehrsreferat 

Gilmstraße 2 

6020 Innsbruck 

E-Mail: bh.innsbruck@tirol.gv.at (Eingangsvermerk) 

 

Antrag auf Verordnung einer Vorrangregelung 

 

I. Angaben zum/zur AntragstellerIn (bitte genau ausfüllen): 

Firma (juristische Person):  ......................................................................................................................... 

Nachname:  ................................................................................................................................................ 

Vorname:  ................................................................................................................................................... 

PLZ, Ort:  ..................................................................................................................................................... 

Straße:  ....................................................................................................................................................... 

E-Mail-Adresse:  ......................................................................................................................................... 

Telefon:  ...................................................................................................................................................... 

Hinweis: Wenn es sich beim Antragsteller um eine juristische Person handelt ist eine Vollmacht des 

vertretungsbefugten Organs beizulegen. 

 

II. Es wird um Verordnung folgender Vorrangregelung angesucht: 

Es wird ersucht die 

Ο   Gemeindestraße  Ο   Landesstraße L / B (genaue Bezeichnung notwendig) 

Straßenbezeichnung:  ................................................................................................................................. 

gegenüber der 

Ο   Gemeindestraße  Ο   Landesstraße L / B (genaue Bezeichnung notwendig) 

Straßenbezeichnung:  ................................................................................................................................. 

abzuwerten. 
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Beantragt wird die Aufstellung des Vorrangzeichens: 

Ο   VORRANG GEBEN (gem. § 52 lit. c Zif. 23 StVO 1960) 

Ο   HALT (gem. § 52 lit. c Zif. 24 StVO 1960) 

Ο   HALT (gem. § 52 lit. c Zif. 24 StVO 1960) mit Haltelinie (gem. § 14 Bodenmarkierungsverordnung) 

Aufstellungsort:  ......................................................................................................................................... 

 

III. Sonstige Angaben / Bemerkungen (Begründung, etc.): 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 

Information 

 

Voraussetzungen: 

Nach der ständigen Rechtsprechung des VfGH ist eine Verkehrsbeschränkung nur erforderlich, wenn 

es auf Grund der örtlichen und verkehrsmäßigen Gegebenheiten der Sicherheit, Leichtigkeit und 

Flüssigkeit des Verkehrs notwendig ist. Die Verhältnismäßigkeit ist von der Behörde im Zuge des 

Anhörungs- und Ermittlungsverfahrens zu prüfen.  

Die Straßenverkehrszeichen müssen den Bestimmungen der Straßenverkehrszeichenverordnung in der derzeit 

gültigen Fassung entsprechen. Die Bestimmungen der §§ 48 bis 54 der Straßenverkehrsordnung 1960 müssen 

bei der Aufstellung der Straßenverkehrszeichen genau beachtet werden.  

 

Verkehrszeichen: 

Vorrangzeichen „Vorrang geben“ gem. § 52 lit. c Zif. 23 StVO 1960 

 

Dieses Zeichen zeigt an, dass gemäß § 19 Absatz 4 StVO Vorrang zu geben ist. Es ist vor einer 

Kreuzung mit einer Vorrangstraße oder mit einer Straße mit starkem Verkehr anzubringen, sofern 

nicht das Vorschriftszeichen „Halt“ erforderlich ist. 
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Vorrangzeichen „Halt“ gem. § 52 lit. c Zif. 24 StVO 1960 

 

Dieses Zeichen ordnet an, dass vor einer Kreuzung anzuhalten und gemäß § 19 Absatz 4 Vorrang zu 

geben ist. Fehlt eine Bodenmarkierung oder ist sie nicht sichtbar, so ist das Fahrzeug an einer Stelle 

anzuhalten, von der aus gute Übersicht besteht. Dieses Zeichen ist vor allem vor solchen Kreuzungen 

anzubringen, die besonders gefährlich sind und an denen die Lenker von Fahrzeugen die 

Verkehrslage in der Regel nur dann richtig beurteilen können, wenn sie anhalten. 

 

Die Vorschriftszeichen „Vorrang geben“ und „Halt“ sind wenn möglich im unmittelbaren 

Kreuzungsbereich, im Ortsgebiet höchstens 10 Meter, und auf Freilandstraßen höchstens 20 Meter 

vor der Kreuzung auf der rechten Fahrbahnseite anzubringen. Die äußere Form der Zeichen muss 

auch von der Rückseite her erkennbar sein. Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften bewirkt einen im 

Verwaltungsstrafverfahren beachtlichen Kundmachungsmangel.  

Die Vorrangzeichen müssen rückstrahlend ausgeführt sein und eine sehr gute Rückstrahleigenschaft 

besitzen. Die Verkehrszeichen müssen laufend gereinigt und sauber gehalten werden, damit deren 

erforderliche Rückstrahleigenschaft gewährleistet ist.  

Die Straßenverkehrszeichen müssen den Bestimmungen der Straßenverkehrszeichenverordnung in 

der derzeit gültigen Fassung entsprechen. Die Bestimmungen der §§ 48 bis 54 der 

Straßenverkehrsordnung 1960 müssen bei der Aufstellung der Straßenverkehrszeichen genau 

beachtet werden. 

 

Zusatztafeln gem. § 54 StVO 1960 

 

Eine solche Zusatztafel unter dem Zeichen „Vorrang geben“ kündigt das Zeichen „Halt“ an (§ 48 Abs. 

6). 

 

Eine solche Zusatztafel unter den Zeichen „Vorrang geben“ oder „Halt“ zeigt an, dass die Querstraße 

eine Vorrangstraße ist. 
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Eine solche Zusatztafel unter den Zeichen „Vorrang geben“, „Halt“ oder „Vorrangstraße“ zeigt an, 

dass eine Straße mit Vorrang einen besonderen Verlauf nimmt (§ 19 Abs. 4). 

 

Bodenmarkierungen: 

Haltelinien gemäß § 14 Bodenmarkierungsverordnung  

(1) Haltelinien sind nicht unterbrochene Quermarkierungen in weißer Farbe. Sie müssen eine Breite 

von mindestens 50 cm haben.  

(2) Haltelinien sind nur auf dem Teil der Fahrbahn anzubringen, für den die Haltelinie maßgebend ist. 

Haltelinien vor geregelten Kreuzungen sind an jener Stelle anzubringen, an der Fahrzeuglenker bei 

einem Arm- oder Lichtzeichen, das als Zeichen für „Halt“ gilt (§§ 37 und 38 StVO 1960 in der Fassung 

der 19. StVO-Novelle), nach Maßgabe der örtlichen Gegebenheiten anzuhalten haben. Haltelinien vor 

Kreuzungen, an denen das Zeichen „Halt“ (§ 52 Z 24 StVO 1960 in der Fassung der 19. StVO-Novelle) 

angebracht ist, sind an jener Stelle anzubringen, von der aus die erforderlichen Sichtweiten gegeben 

sind. Die Sichtweite ist nach den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten und Verkehrsverhältnissen zu 

bestimmen und hat auf Freilandstraßen in der Regel nach rechts 120 m und nach links 80 m zu 

betragen.  

(3) Haltelinien sind, sofern die örtlichen Gegebenheiten oder die Verkehrsverhältnisse keine andere 

Regelung erfordern, parallel zur Achse der querenden Fahrbahn anzubringen.  

(4) Wenn es die örtlichen Gegebenheiten und die Verkehrsverhältnisse erfordern, kann die Haltelinie 

in Ortsgebieten in Verlängerung der Gehsteigkante angebracht werden, sofern die 

Verkehrssicherheit sowie insbesondere die Sicherheit der Fußgänger dadurch nicht beeinträchtigt 

werden. 

Ordnungslinien gemäß § 15 Bodenmarkierungsverordnung  

(1) Ordnungslinien sind unterbrochene Quermarkierungen in weißer Farbe. Sie müssen eine Breite 

von 30 cm haben. Die Länge des Striches hat 60 cm, die Länge der Unterbrechung 30 cm zu betragen.  

(2) Ordnungslinien sind, sofern die örtlichen Gegebenheiten oder die Verkehrsverhältnisse keine 

andere Regelung erfordern, parallel zur Achse der querenden Fahrbahn anzubringen. Sie können vor 

Kreuzungen, an denen das Zeichen „Vorrang geben“ (§ 52 Z 23 StVO 1960 in der Fassung der 19. 

StVO-Novelle) angebracht ist, verwendet werden.  

(3) Anstelle einer Ordnungslinie kann auch eine Linie bestehend aus gleichschenkeligen Dreiecken in 

weißer Farbe in einem Abstand von 30 cm angebracht werden. Die Länge der der querenden 

Fahrbahn zugewandten Basis der Dreiecke hat 60 cm sowie jene der auf diese Basis bezogenen Höhe 

mindestens 60 cm zu betragen. Die Spitzen der Dreiecke müssen der Sicht des ankommenden 

Verkehrs zugewandt sein. 
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Verfahren über Anträge können nur rasch erledigt werden, wenn das FORMBLATT GENAUESTENS 
UND VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜLLT, SÄMTLICHE UNTERLAGEN ANGESCHLOSSEN, und vom 
Antragsteller unterschrieben ist. Der Antragsteller versichert mit der Unterzeichnung des 
Formblattes, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen.  

Für derartige Anträge sind umfangreiche Ermittlungen (Gutachten von verkehrstechnischen 
Sachverständigen, Durchführung eines Lokalaugenscheines usw.) erforderlich. 

 

  

(Ort/Datum) (Unterschrift des Antragstellers) 

 

DEM ANTRAG SIND JEDENFALLS FOLGENDE UNTERLAGEN ANZUSCHLIESSEN: 

1) Übersichtslageplan mit den eingetragenen Verkehrszeichen / Bodenmarkierungen 


